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1.	 Geltungsbereich
1.1.	 ergänzend zu den beigefügten Allgemeinen Geschäf tsbedingungen für
	 Veranstaltungen im Abion Spreebogen Waterside Hotel. 
	 Stand Januar 2008

2.	
2.1.	 Kann die Fahr t durch wit terungsbedingte Einf lüsse (wie z. B Nebel, Eis usw.)
	 nicht durchgeführ t werden oder das Schif f aus Gründen,
	 die der Verchar terer nicht zu ver treten hat, nicht eingesetzt werden,
	 hat der Verchar terer den Char terer unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
	 Ein Schadenersatzanspruch für den Char terer besteht unter diesen
	 Umständen nicht.

3.	
3.1.	 Aus platz- und wetter technischen Gründen können Veränderungen des
	 Speisenangebotes zur Gastzufr iedenheit kurzfr istig durch den Caterer
	 vorgenommen werden.
	 Eine daraus result ierende Preisanpassung wird selbstverständlich
	 vorgenommen.

4.	
4.1.	 Den Anweisungen des Schif fspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.

5.	
5.1.	 Für etwaige Schäden, die am Schif f, an dessen Einr ichtungen und
	 Inventar vorsätzl ich oder grob fahr lässig von dem Char terer oder seinen
	 mitgenommenen Gästen verursacht werden haf tet der Char terer.

6.	
6.1.	 Es sind auf dem Schif f geeignetes Schuhwerk mit weicher Sohle
	 (z.B. Turnschuhe, f lache Wildlederschuhe mit nicht färbender Gummisohle o.ä.) 
	 oder die vom Verchar terer ausgegebenen Schuhüberzieher zu tragen.

7.	
7.1.	 Wird die Fahr t auf Veranlassung des Char terers und / oder seiner Gäste
	 über die vereinbar te Zeit hinaus ver länger t, so werden dem Char terer je
	 angefangene Stunde der vereinbar te vol le Stundensatz nachberechnet.
	 Beginnt oder endet die Fahr t nicht am Standor t der AIDA
	 am Abion-Spreebogen, so sind die Dauer der Anfahr t und / oder
	 Heimfahr t der Yacht in der Buchungszeit zu berücksichtigen und
	 werden dem Char terer in Rechnung gestel l t .

8.	
8.1.	 Die ma ximale Anzahl der Char tergäste beträgt 20 Personen. 

9.	
9.1.	 Bei Cater ing an Bord durch einen anderen als den vom Verchar terer
	 vorgeschlagenen Caterer, sind die Kellner vom Abion Spreebogen
	 Waterside Hotel zu buchen.
	 Bei Ausrichtung eines Cater ings ist es notwendig, einen Kellner mitzuordern.
 	 Umeinen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, müssen bei einer
	 Teilnehmeranzahl ab 10 Personen zwei Ser vicekräf te zum Einsatz kommen.
	 Je angefangene Stunde werden dem Char terer pro Ser vicekraf t brut to
	 EUR 23,00 berechnet. 

9.2	 Cater ingleistungen an Board der Yacht „ AIDA“, welche das Abion
	 Spreebogen Waterside Hotel durchführ t, unter l iegen den AGB´s des
	 Abion Spreebogen Waterside Hotel.

	A L L G E M E I N E  G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N  Z U S A T Z :  C H A R T E R  Y A C H T  A I D A

YACHT AI DA

10.	
10.1.	 Der Char terpreis ist bei Ver tragsabschluss, spätestens jedoch vor
	 Fahr tantr i t t, fäl l ig.

11.	
11.1.	 Bei verspäteter Zahlung gi l t § 3.5 der Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen
	 für Veranstaltungen im Abion Spreebogen Waterside Hotel.

12	
12.1.	 Ein Rück tr i t t vom Char ter ver trag ist schrif t l ich zu erk lären und muss beim
	 Verchar terer eingehen. Tr i t t der Char terer bis 6 Wochen vor Fahr tantr i t t vom
	 Ver trag zurück, entstehen keine Stornierungsgebühren. Tr i t t der Char terer
	 später als 6 Wochen vor Fahr tantr i t t vom Ver trag zurück beträgt die
	 Stornierungsgebühr 30 % des Mietpreises, später als 4 Wochen vor
	 Fahr tantr i t t 50 % des Mietpreises und später als 2 Wochen vor Fahr tantr i t t
	 100 % des Mietpreises.

13
13.1.	 Soll te eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
	 so werden dadurch die übrigen Bestimmungen nicht berühr t.
	 Anstel le der eventuell unwirksamen Bestimmungen tr i t t sinngemäß die
	 gesetzl iche Bestimmung. Nebenabreden bedür fen der Schrif t form, auch
	 mündliche oder telefonische Zusagen müssen zu ihrer Wirksamkeit schrif t l ich 
	 bestätigt werden.

14	
14.1.	 Sofern nichts anderes vereinbar t, ist der Er fül lungsor t Berl in.
	 Als Gerichtsstand wird für Ver träge mit Kaufleuten Berl in vereinbar t ;
	 bei Ver trägen mit Nichtkaufleuten gi l t der Or t als Gerichtsstand, der gesetzl ich 
	 vorgeschrieben ist. Nebenabreden bedür fen der Schrif t form, auch mündliche
	 oder telefonische Zusagen müssen zu ihrer Wirksamkeit schrif t l ich bestätigt
	 werden.

	


